
HYGIENEKONZEPT
Schelmenzunft Staufen „Eröffnung“

Marktplatz 79219 Staufen

Rechtsgrundlage: § 36 Infektionsschutzgesetz (IfSG) in Verbindung mit der Verordnung
der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des
Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – Corona VO).

Gemeinsam müssen wir sicherstellen, alle Mitwirkenden und Besucher bestmöglich zu
schützen und uns dabei an die seitens der Landesregierung vorgegebenen Maßnahmen
halten.

1. Veranstaltungsbeschreibung
Am Donnerstag den 24.02.2022 von 11:45 bis ca.13 Uhr findet das alljährliche
traditionelle Schelmenspiel zur Eröffnung der Staufener Fasnet statt.
Nach dem Einmarsch der mitwirkenden Schelmen, Mittwocher, Schnurrenwieber
und Mitspielenden wird der Bürgermeister im Laufe des Schelmenspiels seines Amtes
enthoben.

2. Veranstaltungsteilnahme für Mitwirkenden und Zuschauer
Die Veranstaltungsteilnahme ist nur dann erlaubt:
· wenn Sie keine Anzeichen einer Atemwegserkrankung (Atemnot, Husten, Fieber,

Halsschmerzen etc.) haben.
· wenn Sie keinen Kontakt zu einer infizierten Person hatten bzw. der Kontakt mehr

als 14 Tage zurück liegt.
· wenn Sie Sich innerhalb der letzten 14 Tage nicht in einem ausländischen Corona-

Risikogebiet oder Virusvarianten-Gebiet aufgehalten haben bzw.
Absonderungsverpflichtungen gemäß Corona-Verordnung vorliegen.

3. Teilnahmevoraussetzungen für die Mitwirkenden und Zuschauer
 ausschließlich mit gültigem Nachweis
Die Veranstaltungsteilnahme ist ausdrücklich nur dann erlaubt:
· wenn Sie genesen sind.
· wenn Sie vollständig geimpft sind.

Für Kinder gilt:
Einlass für Kinder nur in Begleitung der Eltern und nur bei tagesaktuellem Corona-Test
(Corona-Test = Pooltest der Schule / Bescheinigung über die Durchführung der
Selbsttestung für die Schule / PCR).
Es besteht eine Maskenpflicht für Kinder ab 5 Jahren.

Sollten Sie keinen entsprechenden Nachweis vorlegen können, ist die Teilnahme
leider nicht gestattet.



4. Weitere Hygienemaßnahmen
4.1. Abstandsgebot:

· Ansammlungen an Eingängen sind zu vermeiden. Teilnehmer betreten oder
verlassen das Veranstaltungsgelände nacheinander und geordnet.

· Die Veranstaltung wird nicht beworben, somit wird vermieden, dass sich außerhalb
des Veranstaltungsgeländes Menschenansammlungen (Zaungäste) bilden.

· Mitwirkende achten bitte während der gesamten Vorführung und während dem
Einmarsch eigenverantwortlich auf einen gegenseitigen Mindestabstand. Dieser ist
durch die Breite der Straßen gewährleistet.

· Außerhalb des Veranstaltungsgeländes gilt die Corona-Verordnung des Landes
Baden-Württemberg.

· Der Veranstaltungsplatz ist für eine Zuschauerzahl von 184 Personen ausgelegt.
· Planskizze und Berechnung im Anhang.
· Es werden keine Speisen und Getränke angeboten bzw. verkauft.

5. Umsetzung der Hygienemaßnahmen
· Es besteht ein durch Bauzäune abgesperrter Veranstaltungsbereich (siehe

Planskizze im Anhang) vor dem Rathaus auf dem Marktplatz in Staufen.
· Die Einlasskontrolle (gültiger 2G Nachweis) wird ein Sicherheitsdienst (Fa.HD aus

Bad Krozingen) übernehmen. Der Sicherheitsdienst wird während der gesamten
Veranstaltung mit vier Personen anwesend sein. Der Sicherheitsdienst wird auch
während der Dauer der Veranstaltung den Außenbereich kontrollieren, um
eventuelle außenstehende Personen auf die aktuellen Corona Verordnungen
hinzuweisen. Die Zuschauer werden mittels Plakate (siehe Anhang) auf die 2G
Regeln hingewiesen.

· Die Mitwirkenden werden ab 11 Uhr in der Zunftscheuer (Jägergasse 9, 20 Meter
zur Kirchstraße) durch Mitglieder des Zunftvorstandes mittels App kontrolliert bzw.
deren 2G Status wird abgefragt. Nach erfolgter gültiger Kontrolle erhalten die
Mitwirkenden ein farbiges Armband. Die Kontrolle des Vorhandenseins des
Armbandes vor Abmarsch wird ebenso durch Mitglieder des Zunftvorstandes
übernommen. In der Zunftscheuer, am Aufstellungsort, beim Laufen und auf dem
Marktplatz besteht FFP2 Maskentragepflicht. Die Mitwirkenden werden ebenso wie
die Zuschauer mittels Plakate auf die 2G Regeln hingewiesen. Zusätzlich erfolgt ein
Hinweis per Rundschrieb.



6. Desinfektion & Hygiene:
· Bitte waschen und desinfizieren Sie sich regelmäßig die Hände.
· Bitte beachten Sie die Husten- und Niesetikette. Bitte Husten und Niesen in die

Armbeuge und größtmöglichen Abstand zu anderen einhalten.
· Begegnungskontakt ist zu vermeiden, keine Berührungen, Umarmungen und kein

Händeschütteln praktizieren.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es zu kurzfristigen Änderungen kommen
kann, sollten Seitens der Landesregierung neue Vorgaben gemacht werden.

Stand: 17.02.2022
Schelmenzunft Staufen e.V.



     Schelmenzunft Staufen Fasnet 2022 Eröffnung  am 24.02.22 Marktplatz Staufen
                 

Bauzaun ca. 50m
Umzäunte Fläche =625m²
Umzäunte Fläche :1,7m² (Berechnung der zulässigen Puplikumszahl nach
                                          Veranstaltungsrichtline)
Ergebnis :2 nach Alarmstufe1 Landescoronaverordnung
Ergebnis= zulässige Personenzahl =184

Zutritt nur mit 2G für geimpfte und genesene Personen 
und
FFP2-Maskenpflicht (Alarmstufe1)
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